
I.	 Umfang der Lieferung oder Leistung
1.	 Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie etwaige gesonderte 

vertragliche Vereinbarung zu Grunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch  
Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt, mangels besonderer Vereinbarung, mit der schriftlichen 
Auftragsbestätigung des Lieferers zu Stande.

2.	 Schutzvorrichtungen werden insoweit mitgeliefert, als dies gesetzlich vorgeschrieben oder ausdrücklich vereinbart ist.
3.	 Für eine Lieferung oder Leistung gelten die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker, soweit sie für 

die Sicherheit der Lieferungen oder Leistungen in Betracht kommen. Abweichungen sind zulässig, soweit die gleiche 
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

4.	 Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und 
unkörperlicher Art Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers 
Dritten zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen u.a. Unterlagen sind, wenn der Auftrag 
dem Anbieter nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Unterlagen des Bestellers. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen 
und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. Eine Zustimmung gilt jedoch bereits jetzt 
als erteilt, wenn der Lieferer zulässigerweise Lieferungen oder Leistungen übertragen hat.

5.	 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
II.	 Preis und Zahlung
1.	 Die Preise gelten bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage ab Werk ausschließlich Verpackung. Die Preise  

verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
2.	 Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug auf das Konto des Lieferers zu leisten.  

Eine Zahlung gilt erst dann als geleistet, wenn sie auf einem der Bankkonten des Lieferers gutgeschrieben ist.
3.	 Bei Verzug ist der Lieferer berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB 

zu verlangen. Das Recht des Lieferers, einen entstandenen höheren Schaden geltend zu machen, bleibt unberührt. 
4.	 Das Recht Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, 

als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
III.	 Frist für Lieferung und Leistungen
1.	 Hinsichtlich der Frist für Lieferungen oder Leistungen sind die Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien 

maßgeblich. Voraussetzung für den Fristbeginn ist der Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, 
erforderlicher Genehmigungen, Freigaben, rechtzeitiger Klarstellungen und der Genehmigung der Pläne, sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstiger Verpflichtungen.

2.	 Die Frist gilt als eingehalten:
a)	 Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb der vereinbarten Liefer- 

oder Leistungsfrist zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die der 
Besteller zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Frist bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten 
Frist als eingehalten;

b)	 Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage, sobald diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt ist.
3.	 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und 

Aussperrung, Krieg, Aufruhr, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Einflussbereichs 
des Lieferers liegen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst 
mitteilen.

4.	 Gerät der Lieferer mit der Leistungserbringung ganz oder teilweise in Verzug, ist der Schadens- und Aufwendungs-
ersatz des Bestellers wegen Verzugs für jede vollendete Woche auf 0,5% des Preises für den Teil der Leistung, der 
aufgrund des Verzugs nicht genutzt werden kann, begrenzt. Die Verzugshaftung ist insgesamt bis zur Höhe von 5% 
des Preises desjenigen Teils der Lieferungen oder Leistungen begrenzt, der wegen nicht rechtzeitiger Fertigstellung 
einzelner dazugehöriger Gegenstände nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. Das gilt nicht, 
soweit der Verzug auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Lieferers beruht. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt 
nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

5.	 Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert, so kann dem Besteller beginnend einen 
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft Lagergeld in Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden ange-
fangenen Monat berechnet werden. Das Lagergeld wird auf 5% des Rechnungsbetrages begrenzt, es sei denn, dass 
höhere Kosten nachgewiesen werden.

IV.	 Gefahrübergang und Entgegennahme
1.	 Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist:
a)	 Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn die betriebsbereite Sendung zum Versand gebracht oder abge-

holt worden ist. Die Verpackung erfolgt mit bester Sorgfalt. Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen des Lieferers. 
Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Sendung vom Lieferer gegen Bruch, Transport und Feuerschäden 
versichert.

b)	 Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb; soweit ein Probebetrieb ver-
einbart ist, nach einwandfreiem Probebetrieb. Vorausgesetzt wird dabei, dass der Probebetrieb bzw. die Übernahme 
in eigenen Betrieb unverzüglich an die betriebsbereite Aufstellung oder Montage anschließt. Nimmt der Besteller das 
Angebot eines Probebetriebes oder der Übernahme in eigenen Betrieb nicht an, so geht nach Ablauf von 14 Tagen 
nach diesem Angebot die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Besteller über.

c)	 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn oder die Durchführung der Aufstellung oder Montage auf Wunsch des 
Bestellers oder aus von ihm zu vertretenden Gründen verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzöge-
rung auf den Besteller über. Jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die von ihm  
verlangten Versicherungen zu bewirken.

2.	 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner 
Rechte auf Gewährleistung entgegenzunehmen.

3.	 Teillieferungen sind zulässig.
V.	 Eigentumsvorbehalt
1.	 Das Eigentum an den gelieferten Sachen bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller fälligen und zukünftigen Forde-

rungen, einschließlich Nebenforderungen, beim Lieferer. Sind Montageleistungen zu erbringen, geht das Eigentum an 
dem Liefergegenstand erst nach Eingang des Montageentgelts bzw. auch des Teils der Zahlung, der der Montageleis-
tung entspricht, auf den Besteller über.

2.	 Der Besteller darf den Liefergegenstand nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferers veräußern,  
verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
durch Dritte hat der Besteller den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.

3.	 Wird Vorbehaltsware vom Besteller zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den 
Lieferer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Lieferers. Bei Verarbeitung, 
Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Lieferer gehörender Ware erwirbt der Lieferer Miteigentum an der 
neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung.

4.	 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des 
Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung 
des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt 
vom Vertrag.

5.	 Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten 
oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der 
Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

6.a)	Der Käufer tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware –  
einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an den Lieferer ab.

b)	 Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Lieferer hieran in Höhe seines Faktorenwertes 
Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.

c)	 Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die daraus entstan-
dene Forderung auf Vergütung in Höhe des Faktorenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich 
eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab. Hat der Käufer die Forderung im 
Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung des Lieferers sofort fällig und der Besteller tritt die an 
ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Lieferer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an 
den Lieferer weiter.

d)	 Der Lieferer nimmt diese Abtretungen an.

7.	 Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen 
einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers 
oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisses des Bestellers. In diesem Fall wird der Lieferer 
hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst 
einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller 
zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsda-
tum usw. auszuhändigen und dem Lieferer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen 
Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

8.	 Übersteigt der Faktorenwert der für den Lieferer bestehenden Sicherheit dessen sämtliche Forderungen einschließ-
lich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers oder 
eines durch die Übersicherung des Lieferers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach 
Wahl des Lieferers verpflichtet.

9.	 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für den Lieferer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren 
wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine 
Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der o.g. Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige 
Ersatzverpflichtete zustehen, an den Lieferer in Höhe des Faktorenwertes der Ware ab. Der Lieferer nimmt diese 
Abtretung an.

10.	 Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten 
Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Lieferer im Interesse 
des Kunden eingegangen ist, bestehen.

VI.	 Sachmängel
1.	 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfol-

genden nichts anderes bestimmt ist.
2.	 Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung.  

Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen 
Vertrages sind.

3.	 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dem Lieferer 
hiervon unverzüglich schriftliche Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von  
2 Wochen erfolgt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche Mängel 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von 2 Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen. Zur Frist-
wahrung genügt jeweils die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Lieferers für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

4.	 Für eine nur unerhebliche Abweichung von der vertragsgemäßen Beschaffenheit bestehen keine Ansprüche wegen 
Sachmängeln. Ansprüche wegen Sachmängeln sind ausgeschlossen, soweit die Abweichung von der vertrags-
gemäßen Beschaffenheit auf übermäßiger oder unsachgemäßer Nutzung oder natürlichem Verschleiß beruhen.  
Das gleiche gilt für solche Abweichungen, die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die vertraglich 
nicht vorgesetzt sind.

5.	 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Lieferer zunächst wählen, ob er nach Erfüllung durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Die Nacherfüllung 
erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist. Die Interessen des Kunden werden bei der Wahl angemessen berück-
sichtigt.

6.	 Der Lieferer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Preises 
zurückzubehalten.

7.	 Der Besteller hat dem Lieferer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer 
die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

8.	 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege, Arbeits- 
und Materialkosten trägt der Lieferer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseiti-
gungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, kann der Lieferer den hieraus entstandenen Schaden vom 
Besteller ersetzt verlangen.

9.	 In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat 
der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und vom Lieferer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Lieferer unverzüglich, nach Möglichkeit 
vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Lieferer berechtigt wäre, eine entspre-
chende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

10. Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist sie aus anderen Gründen nicht durchzuführen, kann der Besteller unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen die Vergütung mindern, vom Vertrag zurücktreten und oder nach Maßgabe der Ziff. 
VII. Schadens- oder Aufwendungsersatz verlangen. Der Kunde übt ein im zustehendes Wahlrecht innerhalb einer 
angemessenen Frist aus. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

11. Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung. Die gesetzlichen Fristen 
bleiben unberührt, soweit das Gesetz für Bauwerke und Sachen für Bauwerke längere Fristen vorschreibt, sowie bei 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers insbesondere seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit.

12. Die Vorschriften für den Rückgriffsanspruch der §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.
13. Die Gewährleistung für Sachmängel gebrauchter Liefergegenstände ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle eines 

arglistig verschwiegenen Mangels oder der Verletzung einer Garantie.
VII.	 Haftung 
1.	 Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschl. der nachfolgenden Bestimmungen nichts  

anderes ergibt, haftet der Lieferer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

2.	 Auf Schadensersatz haftet der Lieferer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lieferer nur: 

a)	 Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
b)	 Für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsge-

mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner  
regelmäßig vertraut und vertrauen darf). In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

3.	 Die sich aus Ziff. VII.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde. Das gleiche gilt für Ansprüche des Bestellers 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

VIII.	Verjährung
	 Alle Ansprüche des Bestellers verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung. Für vorsätzliches oder arglistiges 

Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch 
für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

IX.	 Export
	 Bei grenzüberschreitender Lieferung oder Leistung trägt der Besteller die anfallenden Zölle und Gebühren und  

sonstigen Abgaben, soweit einzelvertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist.
X.	 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1.	 Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss aller internationalen und supranationalen Vertragsrechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
2.	 Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz des Lieferers in Herford. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, Klage am Allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben.

3.	 Soweit diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie  
die Regelungslücke gekannt hätten.
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